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Die nächsten Aufgaben unserer Militärjustiz
von Hauptmann Hermann 1lettrici,

Untersuchungsrichter beim Divisionsgericht 4.

Die eidgenössische Volksabstimmung über die Initiative zur
Abschaffung der Militärjustiz hat ein Resultat gezeitigt, das sogar
ein Optimist kaum erwartet haben wird. Wenn auch jeder, der
sich ernsthaft und unvoreingenommen die Frage überdachte,
zur Ablehnung des Volksbegehrens gelangen mußte, so war doch
auch nicht zu übersehen, daß — ganz abgesehen von dem
unverhohlenen Hass, der systematisch in den Kreisen der Sozialdemokratie
gegen die Militärgerichte gezüchtet wui*de — die Abneigung gegen
diese Institution auch bei vielen bestand, die im übrigen durchaus
nicht als militärfeindlich hätten gelten wollen. Es wäre sehr zu
wünschen, daß die Genugtuung über die so erfreuliche Abstimmung
alle, die es angeht, nicht vergessen läßt, daß das Volk damit
unserer Militärjustiz nicht in erster Linie sein Vertrauen ausgesprochen
hat, sondern daß es ihr damit Pflichten auferlegt und die Erfüllung
vor der Abstimmung gegebener Versprechen verlangt.

Immer wieder ist von Seiten des Bundesrates und in der
Bundesversammlung bestimmt versichert worden, die Botschaft vom 26. Nov.
1918 betr. das schweizerische Militärstrafgesetzbuch werde unmittelbar

nach der Abstimmung in Beratung gezogen werden. Wir wollen
hoffen, der Bandesrat wisse dafür zu sorgen, daß diese Worte nicht
leerer Schall bleiben. Das neue Gesetz, das wir während der Mobi-
lisationszeit so sehr vermißten und ersehnten, müssen wir so schnell
wie nur möglieh haben und es wäre denkbar verkehrt, wenn nun,
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